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BEGRÜNDUNG 
Flächennutzungsplan der Stadt Nürnberg mit integriertem Landschaftsplan (FNP) 
Vorentwurf zur 32. Änderung: Bereich zwischen BAB A6, Main-Donau-Kanal und Hirschenholzstraße 

I. PLANBERICHT ÄNDERUNG FLÄCHENNUTZUNGSPLAN

I.1. ALLGEMEINES (GEBIET / RECHTSGRUNDLAGEN / VERFAHREN)

I.1.1. RECHTSGRUNDLAGEN

Grundlagen für die Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans sind das Baugesetzbuch 

(BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zu-

letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184) und die 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 

2017 (BGBI. I S. 3786) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 

2023 I Nr. 176). 

Parallel zu der städtebaulichen Planung werden nach den Vorschriften des Bundesnatur-

schutzgesetzes (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240) geändert worden ist, und des Bayeri-

schen Naturschutzgesetzes (BayNatSchG) vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-

1-U), das zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 723) geändert worden ist,

die Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege aufgezeigt und in die Änderung des

FNP einbezogen.

Der Umweltbericht (UB) als Ergebnis der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB bildet einen 

gesonderten Teil der Begründung zur Änderung des FNP. 

I.2. ANLASS UND ERFORDERNIS DER PLANUNG 

Die Greenovative GmbH, Fürther Str. 252, 90429 Nürnberg hat als Vorhabenträger die Einlei-

tung eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für die Er-

richtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage in der Gemarkung Katzwang, zwischen der A6, 

dem Main-Donau-Kanal und der Hirschenholzstraße beantragt. Mit dem Geltungsbereich wird 

die in § 35 Abs. 1 BauGB genannte privilegierte Fläche – 200m-Abstand vom Fahrbahnrand 

der Autobahn – überschritten. 

Ziel ist die Erzeugung und Vermarktung von solar erzeugtem Strom in Verbindung mit einer 

grünlandwirtschaftlichen Nutzung. 

Die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen und Gebietseinstufungen stimmen nicht mit 

den Darstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes mit integriertem Landschaftsplanes 

(FNP) nicht überein, sodass eine Änderung des FNP erforderlich ist. 
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I.3. GRUNDLAGEN DER PLANUNG 

I.3.1. BESTANDSANALYSE PLANUNGSBEREICH 

Der Geltungsbereich befindet sich ca. 1 km südöstlich des Ortsteils Katzwang, zwischen der 

A6, dem Main-Donau-Kanal und der Hirschenholzstraße. Das Gelände bildet eine flache 

Kuppe mit einem Gefälle von ca. 6 % nach Westen. Nach Süden und Südosten liegt das Ge-

fälle zunächst bei 3%, steigt dann aber weiter auf 8-12% an. Der Wald schirmt das Plangebiet 

nach Süden hin ab und verhindert eine Einsehbarkeit. Der Main-Donau-Kanal verläuft in ca. 

20 m Entfernung im Osten, die Autobahn A6 in ca. 10 m im Norden. Der Geltungsbereich 

befindet sich derzeit in landwirtschaftlicher Nutzung und wird als Acker bewirtschaftet. Im Wes-

ten und Süden grenzt der Waldbestand „Hirschenholz“ an, im Osten verläuft ein Grünweg, der 

wiederum an eine mit Gehölzen bestandene Böschung zum Main-Donau-Kanal angrenzt. 

Nach Norden folgt ein etwa 10 m breiter Gras-Kraut-Streifen, bevor die Autobahn A6 verläuft. 

 
Abb.: Luftbild mit Änderungsbereich (Luftbild © Stadt Nürnberg 2022) 
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I.3.2. PLANERISCHE VORGABEN/ VORHANDENES PLANUNGSRECHT

I.3.2.1. Planungsrechtliche Vorgaben

Folgende Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramms Bayern (LEP) 

(Teilfortschreibung vom 01.06.2023), sind für die vorliegende Planung von Relevanz bzw. zu 

beachten: 

- 1.3.1 Klimaschutz (G): Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen

werden, insbesondere durch […] die verstärkte Erschließung, Nutzung und Speicherung

erneuerbarer Energien […].

- 5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen (G): Land- und forstwirtschaftlich

genutzte Gebiete sollen in ihrer Flächensubstanz erhalten werden. Insbesondere für die

Landwirtschaft besonders geeignete Flächen sollen nur in dem unbedingt notwendigen

Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden.

- 6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien (Z): Erneuerbare Energien sind de-

zentral in allen Teilräumen verstärkt zu erschließen und zu nutzen.

- 6.2.3 Photovoltaik […] (G): Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen vorzugsweise auf

vorbelasteten Standorten realisiert werden. An geeigneten Standorten soll auf eine Ver-

einbarkeit der Erzeugung von Solarstrom mit anderen Nutzungen dieser Flächen, insbe-

sondere der landwirtschaftlichen Produktion sowie der Windenergienutzung, hingewirkt

werden.

- 7.1.3 Erhalt freier Landschaftsbereiche (G): In freien Landschaftsbereichen soll der Neu-

bau von Infrastruktureinrichtungen möglichst vermieden und andernfalls diese möglichst

gebündelt werden. Durch deren Mehrfachnutzung soll die Beanspruchung von Natur

und Landschaft möglichst vermindert werden. Unzerschnittene verkehrsarme Räume

sollen erhalten werden.

Gemäß Begründung zu 3.3 „Vermeidung von Zersiedelung – Anbindegebot“ sind Freiflä-

chen-Photovoltaikanlagen keine Siedlungsflächen im Sinne des Ziels, die unter das Anbinde-

gebot fallen. 

Folgende Ziele und Grundsätze zur Nutzung der Sonnenenergie (6.2.2) des Regionalplan 

Region Nürnberg (7) vom 01.07.1988, zuletzt geändert am 16.12.2020 sind für die vorlie-

gende Planung von Relevanz bzw. zu beachten: 

- 6.2.2.1 (Z) Die Möglichkeiten der direkten und indirekten Sonnenenergienutzung sollen

innerhalb der gesamten Region verstärkt genutzt werden.

- 6.2.2.2 (G) Es ist anzustreben, dass Anlagen zur Sonnenenergienutzung in der Region

bevorzugt innerhalb von Siedlungseinheiten entstehen, sofern eine erhebliche Beein-

trächtigung des Ortsbildes ausgeschlossen werden kann.

- 6.2.2.3 (G) In der Region gilt es großflächige Anlagen zur Sonnenenergienutzung außer-

halb von Siedlungseinheiten möglichst an geeignete Siedlungseinheiten anzubinden,

sofern eine erhebliche Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes ausgeschlos-

sen werden kann.

- 7.1.2.3 (Z) Als Gebiete mit besonderer Bedeutung für die Erholung sollen insbesondere

erhalten und gestaltet werden

- die Naturparke Altmühltal, Fränkische Schweiz-Veldensteiner Forst und Steigerwald

- die Landschaftsschutzgebiete

- die landschaftlichen Vorbehaltsgebiete

- die Erholungsschwerpunkte
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- 7.1.3.5 (Z) Landschaftsschutzgebiete  

Die bestehenden Landschaftsschutzgebiete innerhalb der Region sollen langfristig in 

ihrem Bestand gesichert werden. Daneben sollen als Landschaftsschutzgebiete insbe-

sondere Landschaftsteile gesichert werden,  

- die zur Erhaltung und Entwicklung eines regionalen Biotopverbundes zwischen den 

Kernlebensräumen notwendig sind,  

- die der Entwicklung neuer großflächiger naturnaher Lebensräume dienen,  

- die als Erholungslandschaften und Landschaften mit außergewöhnlichem Erschei-

nungsbild besonders bedeutsam sind.  

 

Hierunter fallen insbesondere  

- siedlungsfreie Talräume der Bäche und Flüsse, insbesondere Aischtal, Tal der reichen 

Ebrach, Zenn-, Bibert-, Farrnbachtal  

- stadtnahe Wälder im Verdichtungsraum Nürnberg/Fürth/Erlangen  

- Bereiche des Weihergebietes des Aischgrundes im Mittelfränkischen Becken  

- Bereiche des Vorlandes der Frankenalb  

- 5.4.2.1 (G) Es ist anzustreben, dass in den von Boden und Klima begünstigten Gebieten, 

insbesondere im westlichen Teil des Mittelfränkischen Beckens, in Teilbereichen des 

Albvorlandes und der Frankenalb sowie im Knoblauchsland, vor allem Flächen mit güns-

tigen Erzeugungsbedingungen für die landwirtschaftliche Nutzung nur in dem unbedingt 

notwendigen Umfang für andere Nutzungen vorgesehen werden. 
 
Das Plangebiet liegt gem. Karte 3 „Landschaft und Erholung“ im Bereich eines Landschafts-
schutzgebietes (nachrichtliche Wiedergabe). 
 
Aus landes- und regionalplanerischer Sicht ist das Gebiet aufgrund der Nähe zur A6 und des 
Main-Donau-Kanal als vorbelastet einzustufen. Hinsichtlich des Landschaftsschutzgebietes 
bestehen jedoch Restriktionen. 

 
Gem. § 35 Abs. 1 BauGB besteht für die Flächen innerhalb eines 200m breiten Korridors 
vom Fahrbahnrand der Autobahn aus eine Privilegierung für die solarenergetische Nutzung. 
Hier ist keine Bauleitplanung zur Schaffung von Baurecht erforderlich, eine Baugenehmigung 
ist ausreichend. Etwa zwei Drittel des Geltungsbereichs liegen innerhalb dieser 200m-Zone. 

 
I.3.2.2. Fachrecht 

Der Geltungsbereich liegt innerhalb des Landschaftsschutzgebietes LSG-00536.17 „Rednitz-

tal-Süd“. Eine Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Schutzzwecken wird derzeit geprüft. 

 

Entlang der A6 besteht gem. §9 Abs. 1 Fernstraßengesetz (FStrG) eine Bauverbotszone vom 

Fahrbahnrad aus von 40 m. Innerhalb dieser sind Bauvorhaben unzulässig. Bei PV-Anlagen 

besteht jedoch die Möglichkeit der Befreiung, sodass im vorliegenden Fall die Planung auch 

in die Bauverbotszonen entwickelt werden kann. 

 

Das Vorhaben wurde am 09.05.2023 dem Naturschutzbeirat vorgestellt. Dieser ist dem Vor-
haben gegenüber nicht positiv eingestellt. Die Obere Naturschutzbehörde bei der Regierung 
von Mittelfranken befasst sich deshalb mit dem Vorhaben. 
 

I.3.3. SONSTIGE RAHMENBEDINGUNGEN 

Die Flächen befinden sich im Privateigentum, der die Flurstücke (717/7, 718, 719, 720, 723, 
723/1, 729, 729/1, 730/4) für die Dauer des Vorhabens an den Vorhabenträger verpachten 
wird. 
Die Flurstücke 730/5 und 730/6 befinden sich in städtischem Eigentum. Derzeit wird ein mög-
licher Verkauf abgestimmt. Daher wurde auch der Geltungsbereich um diese Flächen erwei-
tert. 
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Baulandbeschluss 
In seiner Sitzung am 24.05.2017 hat der Stadtrat den Baulandbeschluss der Stadt Nürnberg 
gefasst. Nach einer ersten Änderung gilt derzeit die Textversion des Baulandbeschlusses der 
Stadt Nürnberg, Stand 18.10.2017. Der Beschluss enthält die Anforderungen der Stadt unter 
anderem hinsichtlich des der Grünflächenausstattung und der Erschließung. 
 
Kommunale Ziele / Beschlüsse  

- 24.07.2019 Stadtratsbeschluss „Klimaschutz ist zentrale Zukunftsaufgabe“  
- 17.06.2020 Stadtratsbeschluss zu folgenden Zielen:  

„ Der Nürnberger Stadtrat   
a) nimmt die Endenergie- und Treibhausgasbilanz des Referats für Umwelt und Ge-
sundheit zur Kenntnis,   
b) legt als Treibhausgasminderungsziel bis zum Jahr 2030 einen Wert von -60% fest, 
c) erhöht das im Klimafahrplan 2010 – 2050 festgelegte Treibhausgasminderungsziel 
von -80% auf -95%,  
d) beschließt, eine Klimaneutralität der Stadtverwaltung bis zum Jahr 2035 anzustre-
ben 
e) beauftragt das Referat für Umwelt und Gesundheit, vertreten durch den Klima-
schutzbeauftragten intensiv an der Umsetzung des Klimafahrplanes 2020 – 2030 auf 
lokaler, regionaler und bundesweiter Ebene zu arbeiten1 sowie diesen regelmäßig fort-
zuschreiben.  
f) beauftragt die Verwaltung, die Möglichkeiten zur Schaffung und Ausgestaltung einer 
erweiterten Koordinationsstelle Klimaschutz auszuloten und diese im Rahmen der 
Haushaltsberatungen einzubringen.  
g) spricht sich für die Einführung eines städtischen Klimafonds zur Bündelung von 
Nachhaltigkeits- und Klimaschutzprojekten im Haushalt in Höhe von insgesamt 120 
Mio. Euro (Stadtratsperiode bis 2026) aus. Über die erforderlichen Mittel wird im Rah-
men der Haushaltsberatungen entschieden.“ 

 
Sonstige Rahmenbedingungen 
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 formuliert im Interesse des Klima- und Um-
weltschutzes in § 1 Ausbauziele zur Transformation in Richtung einer nachhaltigen und treib-
hausgasneutralen Stromversorgung, die vollständig auf erneuerbaren Energien beruht und 
legt in § 4 Ausbaupfade u.a. für Solaranlagen fest.  
Erneuerbare Energien sind nach § 2 Satz 1 EEG bzw. nach Art 2 Abs. 5 Satz 2 des BayKlimaG 
i.V.m. Art 20 GG im überragenden öffentlichen Interesse.  
 
 

  

                                                
1 Maßnahme des Klimafahrplans: Umsetzung von PV-Anlagen bei den eigenen oder unmittelbar beeinflussba-
ren Bauvorhaben auf der gesamten zur Verfügung stehenden Fläche. Besonders anzustreben sind dabei Rege-
lungen in Kaufverträgen und Vorgaben in städtebaulichen Verträgen bei der Baurechtsneuschaffung“ 
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I.4. ZIELE UND ZWECKE DER PLANUNG 

I.4.1. KONZEPT 

Es ist angestrebt das Plangebiet solarenergetisch zu nutzen. Im zentralen Bereich ist daher 
die Aufstellung von PV-Modulen vorgesehen. Zur Einbindung in das Landschaftsbild sind an 
den Bereichen, die noch nicht durch Bestandsgehölze eingegrünt sind, Heckenpflanzungen 
vorgesehen.  
 

I.4.2. VERKEHR 

Das Plangebiet kann über die Hirschenholzstraße und bestehende Flurwege konfliktfrei er-
schlossen werden. Die Zufahrt auf das geplante Sondergebiet wird durch die Festsetzung ei-
ner privaten Verkehrsfläche zwischen den geplanten eingrünenden Ausgleichsflächen/-maß-
nahmen gesichert. Es werden durch Wegeerschließungen keine zusätzlichen Versiegelungen 
oder Befestigungen vorgenommen. Die Binnenerschließung ist ausschließlich in unbefestigter 
und begrünter Weise auszuführen. 
 
Durch die direkt angrenzende Nähe zur A6 ist das Plangebiet hinsichtlich des Landschaftsbil-
des vorbelastet. Weitere Vorbelastungen entstehen hinsichtlich Lärm, Lufthygiene und Boden 
durch Schadstoffeinträge (Reifen- und Bremsabrieb, Spritz- und Salzwasser, sowie Düngemit-
tel und Pestizide aus der Landwirtschaft). Der Main-Donau-Kanal als künstlich erschaffene 
Wasserstraße wirkt ebenfalls als gewisse Vorbelastung auf das Landschaftsbild. 
 

I.4.3. LANDSCHAFTSPLANUNG 

Die Landschaftsplanung wird auf Ebene des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 4682 ent-
wickelt. Ziel ist die Photovoltaik-Freiflächenanlage in die umliegende Landschaft einzubinden 
(Hecken-strukturen), den Biotopverbund und die Artenvielfalt zu stärken. Zur Pflege ist Bewei-
dung zu bevorzugen, alternativ ist Mahd mit einem späten ersten Schnittzeitpunkt möglich. Zu 
berücksichtigen ist bei den Maßnahmen, dass der Eingriff nur befristet für den Pachtzeitraum 
von 30 Jahren dauert und die Fläche anschließend in den Urzustand zurückversetzt werden 
muss. 

 
I.5. PRÜFUNG VON PLANUNGSALTERNATIVEN 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 
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I.6. INHALT DER ÄNDERUNG 

I.6.1. DERZEIT WIRKSAME DARSTELLUNG

Im wirksamen Flächennutzungsplan sind die Flächen als Flächen für die Landwirtschaft dar-
gestellt. 

Abb.: Ausschnitt des Flächennutzungsplans im Geltungsbereich (rote Linie) 
(Quelle: Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, Stadt Nürnberg, rechtswirksame am 
08.03.2006) 

I.6.2. KÜNFTIGE DARSTELLUNG INKL. KENNZEICHNUNGEN

Im Zuge der Planänderung des Flächennutzungsplans mit integriertem Landschaftsplan wird 
gemäß dem konkreten Vorhaben als Art der baulichen Nutzung eine Sonderbaufläche gemäß 
§ 11 Abs. 2 BauNVO mit der Zweckbestimmung Photovoltaik dargestellt (Änderung im Paral-
lelverfahren nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 BauGB).

I.6.3. FLÄCHENBILANZ

Die Größe des gesamten Änderungsbereiches beträgt ca. 5,4 ha (100%). Die Flächenbilan-
zierung stellt sich in Folge der Nutzungsänderungen innerhalb des räumlichen Geltungsbe-
reichs wie folgt dar: 

Art der Darstellung 
Bisherige FNP-Dar-

stellung 

Künftige FNP-Dar-

stellung 
Änderung 

ca. ha Anteil ca. ha Anteil ca. ha 

Fläche für die Landwirtschaft 5,4 100% 0 0% 

Sonderbaufläche 0 0% 5,4 100% 5,4 



11 

I.7. BETEILIGUNGEN 

I.7.1. FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLI-
CHER BELANGE GEMÄSS § 4 ABS. 1 BAUGB 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

I.7.2. FRÜHZEITIGE ÖFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG GEMÄSS § 3 ABS. 1 BAUGB

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

I.7.3. BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE
GEMÄSS § 4 ABS. 2 BAUGB 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

I.7.4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

I.8. PLANRECHTFERTIGUNG /AUSWIRKUNGEN/ ABWÄGUNG 

Bei der überplanten Fläche handelt es sich um eine intensiv genutzte Ackerfläche, die in den 
vergangenen Jahren überwiegend für die Erzeugung von Biomasse für Biogasanlagen bewirt-
schaftet wurde. Aufgrund der Nähe zur Autobahn und des Main-Donau-Kanals kann die Fläche 
gem. LEP (G) 6.3.2 als vorbelastet eingestuft werden. Durch den westlich und südlich angren-
zenden Waldbestand „Hirschenholz“ ist die Fläche nicht einsehbar, Blendwirkungen können 
aufgrund der Lage und der geplanten Stellung der Module ausgeschlossen werden. 
Eine Vereinbarkeit des Vorhabens mit den Schutzzwecken des Landschaftsschutzgebietes 
wird derzeit geprüft. 

I.9. ZUSAMMENFASSUNG UMWELTBERICHT 

Wird im weiteren Verfahren ergänzt. 

Nürnberg, den 14.08.2023 
Stadtplanungsamt 

gez. Dengler 
Leiter Stadtplanungsamt 


